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§ 1 Grundsätze 

 
(1) Die Tarifvertragsparteien streben mit dieser Verfahrensregelung eine neugestaltete un-

ternehmensbezogene Tarifstruktur im DB-Konzern an. Diese soll aus einer Überleitung 
des BasisTV und der Funktionsgruppenspezifischen Tarifverträge (FGr 1-6 TV) in unter-
nehmensbezogene Verbandstarifverträge (Unternehmenstarifverträge) entstehen. Diese 
neue Struktur soll für die Unternehmen der Anlage 1 gelten. Die Tarifvertragsparteien 
stimmen darin überein, dass alle bestehenden tarifvertraglichen Regelungen gültig sind, 
bis sie durch andere Regelungen abgelöst werden.  

 
(2) Die Tarifvertragsparteien stellen dabei auch künftig dauerhaft einheitliche Laufzeiten der 

Unternehmenstarifverträge sowie die Stimmigkeit des Tarifsystems, insbesondere des 
Entgeltsystems, sicher. 

 
 

§ 2 Geltungsbereich 

 
Diese Verfahrensregelung gilt für die in Anlage 1 und 2 aufgeführten Unternehmen.  
 
 

§ 3 Verfahrensablauf Phase 1 und 2 

 
Die Tarifvertragsparteien setzen ihre Neugestaltung und Weiterentwicklung der Tarifstruktur 
in zwei Phasen um: 
 
(1) Phase 1: Erstellung bzw. Ergänzung von Unternehmenstarifverträgen  
 

a) Nach Abschluss der Tarifrunde 2018 werden in der Phase 1 die bestehenden Best-
immungen des BasisTV und der FGr-TVe (einschließlich ÜTV-FGr) den einzelnen 
neuen Unternehmenstarifverträgen gemäß der Zielstruktur zugeordnet, ohne dass es 
hierdurch zu materiellen Änderungen kommt. Diese neuen Unternehmenstarifverträ-
ge werden anschließend unterzeichnet und in Kraft gesetzt. Dabei werden die Lauf-
zeiten und Inkrafttretenszeiten des BasisTV und der FGr-TVe entsprechend über-
nommen. Dabei sind die Grundlagen sowie die weiteren Schritte der kollektiv durch-
geführten individuellen Tabellenentgelterhöhungen in den Überschneidungsbereichen 
zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Hierdurch werden der BasisTV und die FGr-
TVe (einschließlich ÜTV-FGr) für die von diesen Unternehmenstarifverträgen erfass-
ten Unternehmen gemäß Anlage 1 abgelöst. 
 

b) Über Buchst. a hinaus werden die bereits bestehenden unternehmensbezogenen 
Verbandstarifverträge (Unternehmenstarifverträge) der Unternehmen gemäß Anlage 
2, die bisher vom Geltungsbereich des BasisTV erfasst sind, um die Bestimmungen 
des BasisTV ergänzt, ohne dass es hierdurch zu materiellen Veränderungen kommt. 
Die so ergänzten Unternehmenstarifverträge werden anschließend ebenfalls unter-
zeichnet und in Kraft gesetzt. Die Laufzeit dieser Unternehmenstarifverträge wird 
hierdurch nicht berührt. Im Zuge dessen wird der BasisTV auch für diese Unterneh-
men abgelöst. 

 





 

5 
 

 

Anlage 1: Zielstruktur zu erstellender Unternehmenstarifverträge  

(z.T. als Verweisungstarifverträge) 

 
Ziel ist die Erstellung von Unternehmenstarifverträgen für die nachfolgend aufgeführten Un-
ternehmen. Die Aufzählung kann bei Bedarf entsprechend ergänzt werden. In den jeweiligen 
Phasen wird geprüft, inwieweit ggf. Verweisungstarifverträge Anwendung finden. 

 
o DB Regio AG inkl. DB RegioNetz Verkehrs GmbH, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-

Bodensee GmbH (RAB) (Geschäftsfeld Schiene), S-Bahn Hamburg GmbH, S-Bahn 
Berlin GmbH, REGIONALVERKEHRE START DEUTSCHLAND GmbH, Start Un-
terelbe GmbH  

Protokollnotiz: 

Die Tarifvertragsparteien streben an, bis 31.12.2019 einen Unternehmenstarifvertrag 
für die REGIONALVERKEHRE START DEUTSCHLAND GmbH und die Start Un-
terelbe GmbH abzuschließen 

o DB Fernverkehr AG  

o DB Cargo AG 

o DB Netz AG inkl. DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, Deutsche Umschlaggesellschaft 
Schiene (DUSS) mbH  

o DB Energie GmbH 

o DB Station & Service AG 

o Deutsche Bahn AG 

o DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH  

o DB Vertrieb GmbH 
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Anlage 2: Bestehende Unternehmenstarifverträge  
 

o DB Dialog GmbH 

o DB Services GmbH - Bereich IFM/FZR 

o DB Services GmbH - Bereich VD 

o DB Services GmbH - Bereich TDL 

o DB Sicherheit GmbH  

o DB Bahnbau Gruppe GmbH 

o DB Systel GmbH 

o DB Kommunikationstechnik GmbH 

o DB Engineering & Consulting GmbH 

o DB Fahrwegdienste GmbH 

 


